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ABSCHNITT 1. 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

§ 1  Firma, Sitz und Geschäftsjahr

1.1    Die Gesellschaft ist eine Europäische Aktiengesell-
schaft (Societas Europaea - SE). Die Firma der Gesell-
schaft lautet SNP Schneider-Neureither & Partner SE.

1.2  Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Heidelberg.

1.3   Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das  
Kalenderjahr.

§ 2  Gegenstand des Unternehmens

2.1    Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung 
von Unternehmensberatung und Dienstleistungen auf 
dem Gebiet der Datenverarbeitung sowie die Ent-
wicklung und der Vertrieb von Hard- und Software.

2.2    Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnah-
men berechtigt, die dem Unternehmensgegenstand 
dienen oder zu dessen Erreichung notwendig oder 
nützlich erscheinen. Sie kann ihren Gegenstand auch 
ganz oder teilweise mittelbar verwirklichen. Sie kann 
Unternehmen im In- und Ausland gründen oder sich 
als Holdinggesellschaft an solchen Unternehmen be-
teiligen, die einen gleichartigen oder ähnlichen Un-
ternehmensgegenstand haben und zwar auch als 
persönlich haftende Gesellschafterin. Sie kann Zweig-
niederlassungen im In- und Ausland errichten.

2.3  Die Gesellschaft ist berechtigt, Unternehmensverträ-
ge, insbesondere Beherrschungs  und Gewinnabfüh-
rungsverträge, abzuschließen.

§ 3 Bekanntmachungen

   Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen 
im Bundesanzeiger. Informationen an Aktionäre kön-
nen auch im Wege der Datenfernübertragung über-
mittelt werden.

ABSCHNITT II. 

GRUNDKAPITAL UND AKTIEN

§ 4 Grundkapital

4.1  Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 
7.385.780 (Euro siebenmillionendreihundertfünfund-
achtzigtausendsiebenhundertachtzig) und ist einge-
teilt in 7.385.780 auf den Inhaber lautende Stückakti-
en ohne Nennwert. Das Grundkapital ist in Höhe von 
5.474.463 im Wege der Umwandlung der SNP 
Schneider  Neureither & Partner AG in eine Europäi-
sche Aktiengesellschaft (SE) erbracht.

4.2  Form und Inhalt der Aktienurkunden, der Gewinnan-
teile und neuen Scheine bestimmt der Vorstand mit 
Zustimmung des Aufsichtsrates, soweit solche Ur-
kunden ausgegeben werden.

4.3  Über mehrere Aktien eines Aktionärs kann eine ein-
heitliche Urkunde ausgegeben werden (Sammelur-
kunde). Der Anspruch des Aktionärs auf Verbriefung 
seines Anteils ist ausgeschlossen. Die Einziehung von 
Aktien ist gestattet.

4.4  Das Grundkapital ist um bis zu EUR 3.606.223,00 
eingeteilt in bis zu Stück 3.606.223 auf den Inhaber 
lautende Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Ka-
pital 2021). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur 
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insoweit durchgeführt, wie die Inhaber oder Gläubi-
ger von Options- oder Wandlungsrechten oder die 
zur Wandlung Verpflichteten aus gegen Bar- oder 
Sacheinlage ausgegebenen Options- oder Wandel-
schuldverschreibungen, die von der Gesellschaft 
aufgrund der Ermächtigung durch Hauptversamm-
lungsbeschluss vom 17. Juni 2021 bis zum 16. Juni 
2026 ausgegeben oder garantiert werden, von ihren 
Options- oder Wandlungsrechten Gebrauch machen 
oder, soweit sie zur Wandlung verpflichtet sind, ihre 
Verpflichtung zur Wandlung erfüllen, oder, soweit 
die Gesellschaft ein Wahlrecht ausübt, ganz oder 
teilweise anstelle der Zahlung des fälligen Geldbe-
trags Aktien der Gesellschaft zu gewähren, soweit 
nicht jeweils ein Barausgleich gewährt oder eigene 
Aktien der Gesellschaft zur Bedienung eingesetzt 
werden. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu 
dem nach Maßgabe des vorstehend bezeichneten 
Ermächtigungsbeschlusses jeweils zu bestimmen-
den Options- oder Wandlungspreis. Die neuen Akti-
en nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in 
dem sie entstehen, am Gewinn teil. Der Vorstand ist 
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates die 
weiteren Einzelheiten der Durchführung der beding-
ten Kapitalerhöhung festzusetzen. Der Aufsichtsrat 
ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entspre-
chend der Ausgabe von Aktien aus dem bedingten 
Kapital anzupassen.

4.5  Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft bis 
zum 05. Juni 2024 einmalig oder mehrmals, um bis zu 
insgesamt EUR 2.517.890,00 (in Worten: Euro zwei-
millionenfünfhundertsiebzehntausendachthundert-
neunzig) gegen Bar- oder Sacheinlagen durch Ausga-
be neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien zu 
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2019). Bei Bareinlagen 
können die neuen Aktien von einem oder mehreren 
Kreditinstituten oder Unternehmen im Sinne von § 186 
Abs. 5 S. 1 AktG mit der Verpflichtung übernommen 
werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten 
(mittelbares Bezugsrecht).

   Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrates das Bezugsrecht der Aktionäre auszu-
schließen

a)  um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre 
auszunehmen;

b)  bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen, um die 
neuen Aktien zu einem Ausgabebetrag auszugeben, 
der den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet 
(§§ 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 S. 4 AktG) und die 
Anzahl der ausgegebenen Aktien 10 Prozent des 
Grundkapitals im Zeitpunkt des Wirksamwerdens 
oder - falls dieser Wert niedriger ist – im Zeitpunkt der 
Ausübung der Ermächtigung nicht überschreitet 
(Zehn-Prozent-Grenze), wobei die Ausnutzung ande-
rer Ermächtigungen zur Ausgabe oder zur Veräuße-
rung von Aktien der Gesellschaft oder zur Ausgabe 
von Rechten, die den Bezug von Aktien der Gesell-
schaft ermöglichen oder zum Bezug verpflichten und 
dabei das Bezugsrecht ausgeschlossen wird, auf die 
Zehn-Prozent-Grenze anzurechnen ist und als maß-
geblicher Börsenpreis der volumengewichtete durch-
schnittliche Kurs der Stückaktien der Gesellschaft im 
XETRA-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse 
(oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) wäh-
rend der letzten fünf Börsenhandelstage vor dem 
Zeitpunkt der Festlegung des Ausgabebetrags durch 
den Vorstand gilt;

c)  bei Sachkapitalerhöhungen, insbesondere zum Zweck 
des unmittelbaren oder mittelbaren Erwerbs von Un-
ternehmen, Betrieben oder Beteiligungen an Unter-
nehmen oder gewerblichen Schutzrechten, Lizenzen, 
Patenten oder sonstigen Produktrechten oder sonsti-
gen Vermögensgegenständen;

d)  soweit es erforderlich ist, um den Inhabern der von 
der Gesellschaft und ihren Tochtergesellschaften 
ausgegebenen Optionsscheinen, Wandelschuldver-
schreibungen und Wandelgenussrechten ein Bezugs-
recht auf neue Aktien in dem Umfang zu gewähren, 
wie es ihnen nach Ausübung des Options- bzw. 
Wandlungsrechts zusteht bzw. zustehen würde.
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   Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrates die weiteren Einzelheiten von Kapital-
erhöhungen aus dem Genehmigten Kapital 2019 fest-
zulegen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, bei Ausnut-
zung der Ermächtigung die Fassung der Satzung 
entsprechend anzupassen.

ABSCHNITT III. 

UNTERNEHMENSFÜHRUNG

§ 5  Dualistisches System, Organe der Gesellschaft

5.1  Die Gesellschaft hat ein dualistisches Leitungssystem.

5.2 Die Organe der Gesellschaft sind

a) der Vorstand,

b) der Aufsichtsrat und

c) die Hauptversammlung.

ABSCHNITT IV. 

DER VORSTAND

§ 6 Zusammensetzung und Beschlussfassung

6.1  Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitglie-
dern. Die Bestimmung der Anzahl der Mitglieder, ihre 
Bestellung und Abberufung erfolgt durch den Auf-
sichtsrat. Der Aufsichtsrat kann zudem einen Vorsit-
zenden des Vorstands und einen Stellvertreter des 
Vorsitzenden ernennen.

6.2.    Die Mitglieder des Vorstands werden vom Aufsichts-
rat für einen Zeitraum von höchstens fünf Jahren 
bestellt. Wiederbestellungen sind zulässig.

6.3  Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn alle Vor-
standsmitglieder geladen sind und mindestens die 
Hälfte seiner Mitglieder persönlich oder durch elektro-
nische Medien an der Sitzung teilnimmt. Abwesende 
Vorstandsmitglieder können bei einer Beschlussfas-
sung ihre Stimme in Textform, mündlich, fernmündlich, 
per Videokonferenz oder mit Hilfe anderer elektroni-
scher Medien abgeben.

6.4  Die Beschlüsse des Vorstands werden mit einfacher 
Stimmenmehrheit der an der Beschlussfassung teil-
nehmenden Vorstandsmitglieder gefasst, soweit nicht 
das Gesetz zwingend eine größere Stimmenmehrheit 
vorschreibt. Ist ein Vorsitzender des Vorstands be-
stellt, gibt bei Stimmgleichheit seine Stimme den Aus-
schlag. Stimmenthaltung gilt als Teilnahme.

§ 7  Geschäftsführung und Vertretung der  

Gesellschaft

7.1   Der Vorstand leitet die Gesellschaft unter eigener 
Verantwortung.

7.2   Die folgenden Geschäfte bedürfen der Zustimmung 
des Aufsichtsrats:

a)  Erwerb, Veräußerung und Belastung von Grund -
stücken und grundstücksgleichen Rechten oder 
Rechten an Grundstücken und grundstücksgleichen 
Rechten sowie die damit zusammenhängenden Ver-
pflichtungsgeschäfte;

b)  Abschluss, Änderung und Beendigung von Beherr-
schungs-, Unternehmenspacht-, Betriebsüberlas-
sungs-, Gewinnabführungs- oder sonstigen Unter-
nehmensverträgen im Sinne des § 292 AktG;

c) Umwandlungen im Sinne des § 1 UmwG;

d)  Aufnahme neuer und Aufgabe bestehender Ge-
schäftszweige;

e)  Emission von Anleihen und Kreditaufnahmen von mehr 
als EUR 10,0 Mio.

Der Aufsichtsrat kann weitere Arten von Geschäften und 
Maßnahmen, die nur mit vorheriger Zustimmung des Auf-
sichtsrates ausgeführt werden dürfen, festlegen.

7.3    Die Gesellschaft wird gesetzlich vertreten durch 
zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstands-
mitglied und einen Prokuristen. Der Aufsichtsrat ist 
berechtigt, einzelnen Vorstandmitgliedern eine Ein-
zelvertretungsbefugnis zu erteilen und/oder für 
Rechtsgeschäfte mit der Gesellschaft als Vertreter 
eines Dritten (Mehrfachvertretung) von den Be-
schränkungen des § 181 BGB zu befreien.
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ABSCHNITT V. 

DER AUFSICHTSRAT

§ 8  Zusammensetzung und Amtszeit

8.1    Der Aufsichtsrat besteht aus drei Mitgliedern. Auf-
sichtsratsmitglieder werden von der Hauptversamm-
lung ohne Bindung an Wahlvorschläge gewählt. Art. 
40 Abs. 2 Satz 3 SE-VO bleibt unberührt.

8.2   Soweit die Hauptversammlung nicht bei der Wahl für 
einzelne der von ihr zu wählenden Mitglieder oder für 
den Gesamtaufsichtsrat einen kürzeren Zeitraum be-
schließt, wird ein Aufsichtsratsmitglied jeweils bis zur 
Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung be-
stellt, die über die Entlastung für das fünfte Ge-
schäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt, 
längstens jedoch für sechs Jahre ab dem Zeitpunkt 
der Bestellung. Das Geschäftsjahr, in welchem die 
Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet. Wenn ein 
Aufsichtsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus-
scheidet, erfolgt vorbehaltlich 8.5 die Wahl eines 
Nachfolgers für den Rest der Amtszeit des ausge-
schiedenen Aufsichtsratsmitglieds, sofern die Haupt-
versammlung keine längere Amtszeit beschließt. Die 
einmalige oder mehrmalige Wiederwahl ist zulässig.

8.3    Die Aufsichtsratsmitglieder können aufgrund eines 
Beschlusses der Hauptversammlung mit einer Mehr-
heit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen ab-
berufen werden.

8.4     Jedes Mitglied des Aufsichtsrats kann sein Amt an 
ein durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrats zu 
richtende schriftliche Erklärung unter Einhaltung ei-
ner Frist von 4 Wochen niederlegen. Im Einverneh-
men mit dem Aufsichtsrat kann die Niederlegung 
auch mit einer kürzeren Frist oder mit sofortiger 
Wirkung erfolgen. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats 
erklärt die Niederlegung seines Amtes mit Erklärung 
gegenüber seinem Stellvertreter.

8.5     Die Hauptversammlung ist berechtigt, für jedes Auf-
sichtsratsmitglied ein Ersatzmitglied zu bestellen, 
das Aufsichtsratsmitglied wird, wenn das Mitglied 
vor Ablauf seiner Amtszeit wegfällt. Das Amt des 
Ersatzmitglieds endet mit der Beendigung der 
Hauptversammlung, die einen Nachfolger bestellt, 
spätestens mit Ablauf der Amtszeit des weggefalle-
nen Aufsichtsratsmitglieds.

§ 9  Vorsitzender und stellvertretender  

Vorsitzender des Aufsichtsrates

9.1  Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsit-
zenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden.

9.2  Die Amtszeiten des Vorsitzenden und stellvertreten-
den Vorsitzenden entsprechen, soweit bei der Wahl 
nicht kürzere Amtszeiten bestimmt werden, ihren je-
weiligen Amtszeiten als Aufsichtsratsmitglied. Wenn 
der Vorsitzende oder der stellvertretende Vorsitzende 
vorzeitig aus dem Amt ausscheiden, hat der Aufsichts-
rat unverzüglich eine Neuwahl für die verbleibende 
Amtszeit der ausgeschiedenen Person durchzuführen.

§ 10 Zuständigkeiten des Aufsichtsrates

10.1  Der Aufsichtsrat hat nach den gesetzlichen Vor-
schriften den Vorstand zu bestellen, abzuberufen 
und zu überwachen. Der Aufsichtsrat handelt nach 
Maßgabe geltenden Rechts, dieser Satzung und sei-
ner Geschäftsordnung.

10.2  Der Aufsichtsrat erlässt eine Geschäftsordnung für 
den Vorstand.

10.3  Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, Änderungen der Sat-
zung zu beschließen, die nur die Fassung betreffen.

§ 11 Innere Ordnung des Aufsichtsrates

11.1  Der Aufsichtsrat gibt sich im Rahmen der gesetzli-
chen Vorgaben und der Bestimmung dieser Satzung 
eine Geschäftsordnung. Die Geschäftsordnung des 
Aufsichtsrates bestimmt insbesondere die Formalien 
der Einberufung und der Durchführung der Sitzun-
gen, Beschlussfassungen und Abstimmungen des 
Aufsichtsrates.

11.2  Erklärungen, die der Aufsichtsrat abgibt oder emp-
fängt, um Beschlüsse des Aufsichtsrates umzusetzen 
und andere Dokumente, Ankündigungen und Maßnah-
men des Aufsichtsrates werden vom Vorsitzenden, 
oder, wenn er tatsächlich oder rechtlich verhindert ist, 
vom stellvertretenden Vorsitzenden abgegeben.
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§ 12 Sitzungen

12.1  Der Aufsichtsrat muss zwei Sitzungen im Kalender-
halbjahr abhalten.

12.2    Die Sitzungen des Aufsichtsrates werden durch den 
Vorsitzenden mit einer Frist von zwei Wochen schrift-
lich oder in Textform einberufen. Bei der Berechnung 
der Frist werden der Tag der Absendung der Einla-
dung und der Tag der Sitzung nicht mitgerechnet. In 
dringenden Fällen kann der Vorsitzende die Frist ab-
kürzen und mündlich oder fernmündlich einladen. Mit 
der Einladung sind die Gegenstände der Tagesord-
nung mitzuteilen. Der Vorsitzende kann eine von ihm 
einberufene Sitzung nach pflichtgemäßem Ermessen 
aufheben oder verlegen.

12.3   Jedes Mitglied des Aufsichtsrates oder der Vorstand 
kann unter Angabe des Zwecks und der Gründe die 
unverzügliche Einberufung einer Sitzung des Auf-
sichtsrates verlangen. Die Sitzung muss binnen 
zwei Wochen nach der Einberufung stattfinden. 
Kommt der Vorsitzende dem Verlangen nicht nach, 
ist das verlangende Mitglied oder der Vorstand un-
ter Mitteilung des Sachverhalts und Angabe der 
Tagesordnung selbst zur Einberufung der Sitzung 
berechtigt. Für das Verlangen auf Ergänzung der 
Tagesordnung einer Sitzung gelten die vorstehen-
den Regeln entsprechend; das Ergänzungsverlan-
gen muss dem Vorsitzenden spätestens sieben 
Tage vor der Sitzung zugehen.

12.4    Zu Gegenständen der Tagesordnung, die nicht recht-
zeitig mitgeteilt worden sind, kann nur beschlossen 
werden, wenn kein Mitglied dem Verfahren wider-
spricht. Abwesenden Mitgliedern ist in einem solchen 
Fall innerhalb einer vom Vorsitzenden zu bestimmen-
den angemessenen Frist Gelegenheit zu geben, der 
Beschlussfassung zu widersprechen; der Beschluss 
wird erst wirksam, wenn kein abwesendes Mitglied 
innerhalb dieser Frist gegenüber dem Vorsitzenden 
widersprochen hat.

12.5    Über die Sitzungen des Aufsichtsrates ist eine Nie-
derschrift anzufertigen, die vom Vorsitzenden zu 
unterzeichnen und unverzüglich allen Mitgliedern zu 
übermitteln ist. In der Niederschrift sind der Ort und 
der Tag der Sitzung, die Teilnehmer, die Gegenstän-

de der Tagesordnung, der wesentliche Inhalt der 
Verhandlungen und die Beschlüsse des Aufsichtsra-
tes anzugeben. Die Niederschrift gilt als genehmigt, 
wenn kein Mitglied, das an der Sitzung teilgenom-
men hat, innerhalb von vier Wochen seit Absendung 
der Niederschrift gegenüber dem Vorsitzenden wi-
dersprochen hat.

§ 13 Beschlussfassung

13.1  Die Beschlüsse des Aufsichtsrates werden in der Re-
gel in Sitzungen gefasst. Der Vorsitzende kann ein-
zelne oder alle Mitglieder zur Teilnahme an einer Sit-
zung durch Telefon oder Video zulassen. Abwesende 
Mitglieder des Aufsichtsrates können an der Be-
schlussfassung des Aufsichtsrates teilnehmen, indem 
sie eine schriftliche Stimmabgabe durch ein anderes 
Mitglied überreichen lassen. Die Stellvertretung eines 
Aufsichtsratsmitglieds durch ein anderes Mitglied 
oder einen Dritten ist jedoch unzulässig.

13.2  Eine Beschlussfassung des Aufsichtsrates kann auf 
Anordnung des Vorsitzenden auch außerhalb einer 
Sitzung durch mündliche, fernmündliche, schriftli-
che oder in Textform übermittelte Stimmabgaben 
erfolgen, wenn kein Mitglied des Aufsichtsrates die-
sem Verfahren innerhalb einer vom Vorsitzenden zu 
bestimmenden angemessenen Frist in Textform wi-
derspricht. Auch über eine außerhalb einer Sitzung 
erfolgte Beschlussfassung ist eine Niederschrift an-
zufertigen und allen Mitgliedern des Aufsichtsrates 
zu übermitteln.

13.3  Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn sämtliche 
Mitglieder geladen sind und mindestens zwei der Mit-
glieder an der Beschlussfassung teilnehmen. Stimm-
enthaltung gilt als Teilnahme.

13.4  Beschlüsse des Aufsichtsrates bedürfen der Mehrheit 
der abgegebenen Stimmen, soweit nicht gesetzlich 
oder durch die Satzung eine andere Mehrheit zwin-
gend vorgeschrieben ist. Bei Stimmengleichheit gibt 
die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag.

13.5  Der Vorsitzende ist ermächtigt, im Namen des Auf-
sichtsrates die zur Durchführung der Beschlüsse des 
Aufsichtsrates und seiner Ausschüsse erforderlichen 
Erklärungen abzugeben.
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§ 14 Ausschüsse des Aufsichtsrates

14.1  Der Aufsichtsrat ist, soweit gesetzlich zulässig, be-
rechtigt, die auf ihn entfallenden Aufgaben und Pflich-
ten an aus seiner Mitte bestellte Ausschüsse zu über-
tragen. Es ist ein Prüfungsausschuss einzurichten.

14.2  Die Aufgaben und Pflichten sowie die Verfahrensord-
nung für die Ausschüsse bestimmt der Aufsichtsrat, 
z.B. durch Erlass der Geschäftsordnungen der Aus-
schüsse. Soweit gesetzlich zulässig, kann der Auf-
sichtsrat auch Befugnisse zur Beschlussfassung auf 
Ausschüsse übertragen. Jeder Ausschuss kann aus 
seiner Mitte einen Vorsitzenden wählen, wenn nicht 
der Aufsichtsrat einen Vorsitzenden bestimmt.

14.3  Bei Stimmengleichheit bei einer Abstimmung im Aus-
schuss, dem der Vorsitzende des Aufsichtsrates ange-
hört, zählt die Stimme des Vorsitzenden – aber nicht 
die des stellvertretenden Vorsitzenden – doppelt.

§ 15 Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder

15.1  Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten neben 
dem Ersatz ihrer Auslagen, zu denen auch die auf 
ihre Bezüge entfallende Umsatzsteuer gehört, für 
jedes Geschäftsjahr eine Grundvergütung in Höhe 
von 80.000 Euro.

15.2   [bleibt frei]

15.3  Abweichend von § 15.1 erhalten der Vorsitzende des 
Aufsichtsrates jährlich eine feste Vergütung von 
100.000 Euro, sein Stellvertreter 90.000 Euro. Damit 
sind auch Übernahme von Mitgliedschaften und Vor-
sitzen in Ausschüssen abgegolten.

15.4  Mitglieder des Aufsichtsrates, die nur während eines 
Teils des Geschäftsjahres dem Aufsichtsrat oder ei-
nem Ausschuss angehören oder den Vorsitz oder den 
stellvertretenden Vorsitz im Aufsichtsrat oder den 
Vorsitz in einem Ausschuss führen, erhalten eine im 
Verhältnis der Zeit geringere Vergütung.

15.5  Die Vergütung ist nach Ablauf des Geschäftsjahres 
zahlbar.

15.6  Die Gesellschaft erstattet den Mitgliedern des Auf-
sichtsrates die durch die Ausübung des Amts entste-
henden Auslagen einschließlich einer etwaigen auf 
die Vergütung und den Auslagenersatz entfallenden 
Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer).

15.7  Die Gesellschaft kann eine D&O-Versicherung zuguns-
ten der Mitglieder des Aufsichtsrates abschließen.

ABSCHNITT VI. 

DIE HAUPTVERSAMMLUNG

§ 16 Einberufung

16.1  Die Hauptversammlung wird durch den Vorstand ein-
berufen.

16.2  Die Hauptversammlung findet statt am Sitz der Ge-
sellschaft, an einem Ort im Umkreis von 100 km um 
den Sitz der Gesellschaft oder am Sitz einer Tochter-
gesellschaft in der Europäischen Union.

16.3  Die ordentliche Hauptversammlung findet innerhalb 
der ersten sechs Monate eines Geschäftsjahres statt. 
Außerordentliche Hauptversammlungen sind einzu-
berufen, wenn es im Interesse der Gesellschaft erfor-
derlich erscheint. 

16.4  Die Einberufung der Hauptversammlung und die Be-
kanntmachung der Einberufung erfolgen nach Maß-
gabe der jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen.

16.5  Der Vorstand ist ermächtigt, vorzusehen, dass die 
Hauptversammlung als eine Versammlung ohne phy-
sische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmäch-
tigten am Ort der Hauptversammlung abgehalten 
wird (virtuelle Hauptversammlung), wenn die Ver-
sammlung innerhalb von zwei Jahren nach Eintra-
gung dieser Satzungsbestimmung in das Handelsre-
gister stattfindet. Die Bestimmungen der Satzung 
finden auf die virtuelle Hauptversammlung Anwen-
dung, soweit das Gesetz oder die Satzung nicht 
anderes vorgeben.
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§ 17  Voraussetzungen für die Teilnahme und  

Ausübung von Stimmrechten

17.1  Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur 
Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Akti-
onäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung 
bei der Gesellschaft in Textform angemeldet und ihre 
Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversamm-
lung und zur Ausübung des Stimmrechts nachgewie-
sen haben. Die Anmeldung und der Nachweis müssen 
der Gesellschaft unter der in der Einberufung hierfür 
mitgeteilten Adresse nach Maßgabe der gesetzlichen 
Fristvorschriften rechtzeitig in deutscher oder engli-
scher Sprache zugehen.

17.2  Der Nachweis ist durch einen in Textform erstellten 
besonderen Nachweis des Anteilsbesitzes durch das 
depotführende Institut zu führen. Ein Nachweis des 
Anteilsbesitzes durch den Letztintermediär gemäß 
den Anforderungen des § 67c Abs. 3 AktG reicht aus. 
Der Nachweis hat sich auf den Beginn des 21. Tages 
vor der Hauptversammlung zu beziehen.

17.3  Der Vorstand kann Aktionären in der Einberufung der 
Hauptversammlung gestatten, an der Hauptver-
sammlung auch ohne Anwesenheit an deren Ort und 
ohne einen Bevollmächtigten teilzunehmen und 
sämtliche oder einzelne ihrer Rechte ganz oder teil-
weise im Wege elektronischer Kommunikation aus-
zuüben (Online-Teilnahme). Der Vorstand legt die 
Einzelheiten der Online-Teilnahme in der Einberu-
fung der Hauptversammlung fest.

§ 18 Verlauf der Hauptversammlung

18.1  Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vor-
sitzende des Aufsichtsrates oder ein von ihm be-
stimmtes anderes Mitglied des Aufsichtsrates. Für 
den Fall, dass weder der Vorsitzende des Aufsichts-
rates noch ein von ihm bestimmtes Mitglied des Auf-
sichtsrates den Vorsitz übernimmt, wird der Vorsit-
zende durch den Aufsichtsrat gewählt. 

18.2  Der Vorsitzende leitet die Versammlung (Versamm-
lungsleiter). Er bestimmt die Reihenfolge, in der die 
Gegenstände der Tagesordnung verhandelt werden, 
sowie die Art, Form und Reihenfolge der Abstimmun-

gen. Der Versammlungsleiter ist ermächtigt, das Fra-
ge- und Rederecht der Aktionäre für den gesamten 
Verlauf der Hauptversammlung, für die Aussprache 
zu einzelnen Tagesordnungspunkten oder für Frage- 
und Redebeiträge einzelner Redner zu Beginn oder 
während des Verlaufs der Hauptversammlung zeitlich 
angemessen zu beschränken.

18.3  Auf Anordnung des Versammlungsleiters kann die 
Hauptversammlung ganz oder teilweise in Bild und 
Ton und auch über das Internet übertragen werden.

18.4  Mitgliedern des Aufsichtsrats mit Ausnahme des Auf-
sichtsratsmitglieds, das die Hauptversammlung leitet, 
ist in Abstimmung mit dem Vorsitzenden des Auf-
sichtsrats die Teilnahme an der Hauptversammlung 
im Wege der Bild- und Tonübertragung gestattet, 
wenn ihnen aufgrund rechtlicher Einschränkungen, 
ihres Aufenthalts im Ausland oder ihres notwendigen 
Aufenthalts an einem anderen Ort im Inland die phy-
sische Präsenz am Ort der Hauptversammlung nicht 
oder nur mit erheblichem Aufwand möglich wäre oder 
wenn die Hauptversammlung als virtuelle Hauptver-
sammlung abgehalten wird.

§ 19 Abstimmungen

19.1  Je eine Stückaktie gewährt in der Hauptversammlung 
eine Stimme.

19.2  Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten 
ausgeübt werden.

19.3  Solange Aktienurkunden nicht ausgegeben sind, wer-
den in der Einladung zur Hauptversammlung die Vor-
aussetzungen bestimmt, unter denen die Aktionäre 
ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung ausüben 
können. § 135 AktG bleibt unberührt.

19.4  Der Vorstand kann Aktionären in der Einberufung der 
Hauptversammlung gestatten, ihre Stimmen auch 
ohne Anwesenheit am Ort der Hauptversammlung und 
ohne einen Bevollmächtigten schriftlich oder im Wege 
elektronischer Kommunikation abzugeben (Briefwahl). 
Der Vorstand legt die Einzelheiten der Briefwahl in der 
Einberufung der Hauptversammlung fest.
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19.5  Die Beschlüsse der Hauptversammlung werden mit 
einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen ge-
fasst, soweit nicht das Gesetz oder die Satzung zwin-
gend eine größere Mehrheit vorschreibt. Für Sat-
zungsänderungen bedarf es, soweit nicht das Gesetz 
oder die Satzung zwingend eine größere Mehrheit 
vorschreibt, einer Mehrheit von zwei Dritteln der ab-
gegebenen Stimmen bzw., sofern mindestens die 
Hälfte des Grundkapitals vertreten ist, der einfachen 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Soweit das Ge-
setz außerdem zur Beschlussfassung eine Mehrheit 
des bei der Beschlussfassung vertretenen Kapitals 
vorschreibt, genügt, soweit dies gesetzlich zulässig 
ist, die einfache Mehrheit des vertretenen Kapitals.

19.6  Bei Stimmengleichheit gilt ausgenommen bei Wahlen 
ein Antrag als abgelehnt.

19.7  Sofern bei Wahlen im ersten Wahlgang keine Mehr-
heit erzielt wird, werden die beiden Bewerber mit den 
erreichten höchsten Stimmzahlen zur Stichwahl ge-
stellt. Bei gleicher Stimmenzahl im zweiten Wahlgang 
entscheidet das Los.

19.8  Die Hauptversammlung beschließt insbesondere über 
die Verwendung des Bilanzgewinns, die Wahl des Ab-
schlussprüfers, über die Entlastung der Mitglieder des 
Vorstands und Aufsichtsrates, über die Bestellung der 
Mitglieder des Aufsichtsrates, soweit gesetzlich oder 
in dieser Satzung nicht etwas anderes vorgeschrieben 
ist, und in den im Gesetz vorgesehenen Fällen über die 
Feststellung des Jahresabschlusses.

ABSCHNITT VII. 

JAHRESABSCHLUSS, GEWINNVERWENDUNG

§ 20 Jahresabschluss

20.1  Der Vorstand hat in den ersten drei Monaten des Ge-
schäftsjahres für das vergangene Geschäftsjahr den 
Jahresabschluss und den Lagebericht aufzustellen 
und dem Aufsichtsrat sowie dem Abschlussprüfer 
unverzüglich vorzulegen. Zugleich hat der Vorstand 
dem Aufsichtsrat den Vorschlag vorzulegen, den er 
der Hauptversammlung für die Verwendung des Bi-
lanzgewinns machen will.

20.2  Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss, den Lage-
bericht und den Vorschlag für die Verwendung des 
Bilanzgewinns zu prüfen und über das Ergebnis 
schriftlich zu berichten. Er hat seinen Bericht inner-
halb eines Monats nach Zugang der Vorlagen dem 
Vorstand zuzuleiten. 

§ 21 Verwendung des Bilanzgewinns

   Der Vorstand und Aufsichtsrat sind ermächtigt, bei 
der Feststellung des Jahresabschlusses den Jahres-
überschuss, der nach Abzug der in die gesetzliche 
Rücklage einzustellenden Beträge und eines Verlust-
vortrags verbleibt, zum Teil oder ganz in andere Ge-
winnrücklagen einzustellen, bis die Hälfte des Grund-
kapitals erreicht ist. Die Hauptversammlung kann im 
Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinns 
weitere Beträge in Gewinnrücklagen einstellen und 
als Gewinn vortragen.

ABSCHNITT VIII. 

GRÜNDUNGSAUFWAND

§ 22 Gründungsaufwand

22.1  Die Gesellschaft trägt den mit der Gründung verbun-
denen Aufwand (Beratungskosten, Notar- und Ge-
richtskosten, Veröffentlichungskosten) bis zu einem 
Betrag von DM 10.000,00. Darüberhinausgehende 
Kosten tragen die Gründer.

22.2  Der Gründungsaufwand in Bezug auf die Umwandlung 
der SNP Schneider-Neureither & Partner AG in die SNP 
Schneider-Neureither & Partner SE in Höhe von bis zu 
EUR 500.000,00 wird von der Gesellschaft getragen.
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